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V

Vorwort

Um die negativen Folgen der globalen Erwärmung abzuwenden, müssen wir unseren Le-
bensstil grundlegend ändern. Im Zuge erkennbar extremer werdender Wetterereignisse setzt 
sich die Erkenntnis immer weiter durch und bestimmt zunehmend die politische Diskussion. 
Für die Mobilitätsforschung ist dabei vor allem die Auseinandersetzung um mögliche Kli-
maschutzmaßnahmen im Verkehrsbereich von Interesse, insbesondere im Hinblick auf die 
Reduktion der CO2-Emissionen des Straßenverkehrs. Dieser ist zweifellos ein klimapoliti-
sches Sorgenkind. Auf europäischer Ebene hat man es nicht geschafft, den Ausstoß von CO2 
im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Im Gegenteil: im Jahr 2019 waren die Emissionen um 
mehr als ein Viertel höher, was überwiegend auf fossil betriebene Pkw zurückzuführen ist. 
Sie verursachen etwa 60 % der gesamten CO2-Emissionen des Straßenverkehrs in der EU. In 
der Folge werden die Stimmen lauter, die nach einer strengeren Regulierung des (fossilen) 
Pkw-Verkehrs durch den Staat rufen.

Beim Studium der Literatur zu Instrumenten für die klimaschutzorientierte Regulierung des 
Pkw-Verkehrs fallen zwei Dinge auf, die letztlich den Anstoß für die vorliegende Arbeit gege-
ben haben.

Erstens ist festzustellen, dass Beiträge und Stellungnahmen oftmals auf einen mehr oder min-
der konkreten Appell an „die Politik“ hinauslaufen, das eine oder andere zur Regulierung des 
Pkw-Verkehrs zu unternehmen. Dabei ist die Rede von „politischen Maßnahmen“ oder „Po-
litikinstrumenten“. Die Begriffe sind sprachlich nicht präzise, denn sie geben den Prozess der 
politischen Entscheidungsfindung im Rechtsstaat nicht adäquat wieder. Eine Diskussion um 
„Politikinstrumente“ läuft Gefahr, unter der Annahme abzulaufen, dass alles, was prinzipi-
ell zielförderlich ist, auch umsetzbar sei. Die Realität gestaltet sich allerdings komplizierter: 
bestimmte Themen beschäftigen die Menschen und führen zu Diskussionen in der Politik. 
Dort können sie sich zu Ideen für die Einführung neuer oder die Anpassung bestehender Vor-
schriften entwickeln, die sich wiederum zu Gesetzesvorlagen verdichten können. Die Politik 
spielt also eine wichtige Rolle bei der Einführung von Regulierungsinstrumenten; insgesamt 
handelt es sich aber um einen mehrstufigen Prozess. Somit ist im Rahmen einer Instrumen-
tendiskussion zentral die Frage zu beantworten, in welchem rechtlichen Handlungskorridor 
sich der Staat bewegt, wenn er ein bestimmtes Instrument einführen möchte.

Zweitens liegt Beiträgen, in denen mögliche Regulierungsinstrumente untersucht werden, 
häufig eine sektorale Betrachtungsweise zugrunde. Sie widmen sich dann nur einem einzel-
nen Kriterium – beispielsweise der möglichen Menge an eingespartem CO2, den zu erwarten-
den Kosten oder der Einhaltung rechtlicher Anforderungen – mit entsprechend begrenztem 
Erkenntnisgewinn. Demgegenüber liefert der hier verfolgte ganzheitliche Ansatz, mögliche 
Instrumente in einer Zusammenschau anhand verschiedener Kriterien zu prüfen, einen sig-
nifikanten Mehrwert. Es entsteht nämlich ein Ergebnis, das die Gesamtheit der wesentlichen 
Faktoren berücksichtigt. Beispielsweise kann ein Instrument noch so wirksam sein; wenn es 
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sich als nicht verfassungskonform erweist, besteht kein Grund, es weiter in Erwägung zu zie-
hen. Andererseits kann ein effektives und rechtskonformes Instrument daran scheitern, dass 
es von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird oder mit unvertretbarem finanziellen Aufwand 
verbunden ist.

Diesen beiden Aspekten folgend gliedert sich die vorliegende Arbeit in zwei Teile. Im ersten 
Teil wird geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten der Staat hat, um die CO2-Emissionen 
des Pkw-Verkehrs zu reduzieren. Der Fokus liegt hier auf rechtlichen Möglichkeiten der EU 
und des Bundes. Im zweiten Teil der Arbeit wird geklärt, mit welchen Regulierungsinstru-
menten die Reduktion der CO2-Emissionen des Pkw-Verkehrs im Rahmen des rechtlichen 
Handlungskorridors erreicht werden kann.

Eine Herausforderung lag darin, das Spektrum an möglichen Bearbeitungsvarianten in einen 
kohärenten Ansatz zu überführen und bei der Beantwortung der Teilfragen die richtige Bear-
beitungstiefe zu finden. Viele Fragen, denen einzelne Abschnitte gewidmet wurden, verdie-
nen es, Gegenstand fokussierter wissenschaftlicher Untersuchungen zu werden. Beispielswei-
se könnten neben dem Handlungskorridor der Union und des Bundes auch die rechtlichen 
Möglichkeiten der Länder und Kommunen geprüft werden. Im zweiten Teil – der Instrumen-
tendiskussion – bestünde die Möglichkeit, weitere Instrumente oder andere Ausprägungen 
zu analysieren. Die Arbeit gewinnt ihren Erkenntniswert letztlich auf einer Meso-Ebene. Es 
geht nicht darum, sich mit abstrakten Resultaten zufriedenzugeben, sondern im Sinne eines 
transdisziplinären Herangehens zu praxisorientierten Ergebnissen zu kommen. Zugleich 
steht mit der Entscheidung für die Instrumentendiskussion fest, dass die Arbeit auch den 
Ansprüchen an Interdisziplinarität genügen muss. Dazu dürfen Befunde einzelner Diszipli-
nen nicht nebeneinander stehen. Vielmehr liefert erst ihre Integration einen Mehrwert ge-
genüber der unidisziplinären Bearbeitung. Insgesamt also soll die Arbeit den Ansprüchen an 
Trans- und Interdisziplinarität gerecht werden. Im Hinblick auf den Stand der berücksichtig-
ten Entwicklungen sei an der Stelle noch angemerkt, dass ich das Manuskript Mitte Juli 2021 
fertiggestellt habe.

Die Arbeit bildet den Schlusspunkt meiner Tätigkeit am Institut für Rechtswissenschaften 
der TU Braunschweig. Im Dezember 2015 trat ich meinen Dienst als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an, seit 2017 war ich Geschäftsführer der Forschungsstelle Mobilitätsrecht. In der 
Zeit am Institut wurde mir die große Ehre zuteil, mit wundervollen Menschen und großarti-
gen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten zu dürfen. Mein größter 
und herzlichster Dank gilt Prof. Dr. Edmund Brandt, der mich von den ersten wissenschaftli-
chen Projekten über meine Dissertation bis zum vorliegenden Werk als Mentor begleitet hat. 
Ihm danke ich dafür, am Institut für Rechtswissenschaften die Rahmenbedingungen und die 
gleichermaßen fördernde und fordernde, menschlich vertrauensvolle und harmonische At-
mosphäre geschaffen zu haben, in der selbstständiges, freies wissenschaftliches Denken und 
Arbeiten möglich war – Bedingungen, die keinesfalls selbstverständlich sind und die ich je-
den Tag zu schätzen wusste. Mein Dank gilt auch dem Team der Forschungsstelle Mobilitäts-
recht. Prof. Dr. Ralf Kreikebohm, der die Einrichtung wissenschaftlich geleitet und ihre Ent-
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wicklung immerzu vorangetrieben hat. Prof. Dr. Lothar Hagebölling, der insbesondere in der 
Zeit unmittelbar nach der Gründung der Forschungsstelle zentrale Weichen gestellt und ihre 
Verankerung in der Forschungslandschaft gefördert hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
Prof. Dr. Bernd Günter, der mich bei meinen wichtigsten wissenschaftlichen Projekten un-
terstützt und mir mit kreativem und scharfsinnigem Feedback zur Seite gestanden hat. Mein 
Dank gilt weiterhin den Kolleginnen und Kollegen am Institut für Rechtswissenschaften für 
die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Phasen intensiven wissenschaftlichen 
Brütens und das anschließende gemeinsame Feiern von Erfolgen. Ich bedanke mich auch bei 
meinen Freunden und meiner Familie. Sie haben mich stets unterstützt und mir geholfen, den 
Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren.

Braunschweig, August 2021
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